
Prot.okollen des 

Bundesrates 

B e r 1 c h t 

des Finanzausschusses 

tiber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 2. Dezember 

1971, betreffend ein Bundesgesetz) mit dem das Ausgleichs­

abgabegesetz geändert wird 

Dle Festlegung jener Waren, die der Ausgleichsabgaberegelung 

unterllegen j erfolgt unter BerUcksich tigung der Best:Lmmungen 

des Zolltarifgesetzes. Durch den Gcsetzesbeschluß des National-

rates Uber die 7. Zolltarifgesetznovelle ergeben sich somit 

Auswirkungen auf die Fcstlegung der Ausgleichsabgaberegelung 

nach dem Ausglelc11sabgc-LY3gesetz. 1"11 t dem vorliegenden Gese tzes­

beschluß des Nationalral':?s sollen nunmehr di e entsprechenden 

Bestimmungen des Ausglejchsabgabegesetzes an die durch die 

bewirkte Änderung der Rechtslage 

angepaßt werden. 

Der Fj_nanzausschuß hat d:Le gegenständllche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 20. DeZel7"lber 1971 in Verhandlung genommen 

und einstimmig beschlossen~ dem Hohen Hause zu empfehlen, 

keinen Einspr~ch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß 

somi t den ~Y} tr_ag ~ der Bundesreü wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 2. 

Dezember 1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Ausgleichsabgabegesetz geändert wird, wlrd kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 20. Dezember 1971 

S c h war z man n 

Berichterstatter 

Sei d 1 

Obmann 
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